
Die fachkompetente  
Beratung  

nach §37.3 SGB XI 
kennen und kundenorientiert 

in die Praxis 
Umsetzen 

inklusive Ausblick  
Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) 

 

 

 

Inhalte des Webinars 
 Leistungen der sozialen Pflegeversicherung 
 

 Der Pflegegrad und seine Kriterien zur fachli-
chen Einschätzung des Unterstützungsbe-
darfs im Rahmen des Beratungsbesuchs 
(ergänzt um die Bedürfnisse des Klienten) 

 

 Bedarf von (Pflege-)Hilfsmitteln, z. B. techni-
sche Hilfsmittel wie Rollator oder Pflegehilfs-
mittel zum Verbrauch 

 

 Tipps für typische Situationen im Pflegealltag 
 

 Weitere Informationen zu möglichen Leistun-
gen und Verbesserung der Versorgungssitu-
ation 

 

 Dokumentation des Beratungsbesuchs 
 

 Ausblick Pflegeneuordnungsgesetz 
 

 Offene Fragen und Blitzlicht 

Engelter & Müller GbR 

PORTALIS 

Auf der Halle 4 in 64711 Erbach 

Telefon: +49 (0)  60 62 - 91 08 89 
 

Kerstin Engelter: 

Mobil: 0171 - 93 08 686  

Email: engelter@portalis-wissen.de 
 

Simone Müller: 

Mobil: 0175 - 11 65 787 

Email: mueller@portalis-wissen.de 

 

Alle aktuellen  

Themen und Seminare   

finden Sie unter 

www.portalis-wissen.de 

 

https://www.pflege.de/hilfsmittel/gehhilfen/rollator-gehwagen/


WANN? 

30.09.2026 

10:00 - 14:00 Uhr 

per ZOOM statt. 

 

Kosten pro Webinar  

149€/ Teilnehmer zzgl. MWST  

Die Anmeldung erfolgt per Mail.  

Im Vorfeld des Webinars erhalten Sie dann die  

Zugangsdaten zur jeweilig gebuchten Zoomsitzung. 
 

 

 

Wir freuen uns auf  

Ihre Anmeldung 

 

In unserem Praxiswebinar erhalten die 
Pflegeberater fundierte Kenntnisse zur 

Bedarfseinschätzung, zum Hilfsmittelma-
nagement,  sowie zur Ableitung von ziel-
gerichteten individuellen und handlungs-

leitenden Maßnahmen.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhand von Praxissimulationen wird das 
Wissen anschaulich vermittelt. 

 
Die Inhalte der Fortbildung stützen sich auf 
den Qualitätsstandard für Beratungseinsätze 
nach § 37 Abs. 3 SGB XI. 
 
Der Entwurf zum Pflegeneuordnungsge-
setz (PNOG) von Gesundheitsministerin 
Nina Warken sieht tiefe Eingriffe in die 

Pflegeversicherung vor.                                    
Auch hierzu erhalten Sie die für Sie rele-

vanten Informationen 

Kompetent, individuell  

und bedarfsorientiert  

 

Beratungseinsatz nach § 37.3. SGB XI 

 

Im Hinblick auf eine qualitativ hochwertige 
Versorgung und Wirtschaftlichkeit ist die Bera-
tung und Schulung von Pflegebedürftigen und 
ihrer Angehörigen zur Erleichterung und Ver-
besserung der Pflege im häuslichen Umfeld 
eine wichtige Aufgabe.  

Die Beratung dient einerseits der Sicherung 
der Qualität der häuslichen Pflege und der re-
gelmäßigen Hilfestellung sowie der prakti-
schen pflegefachlichen Unterstützung der 
häuslich zu Pflegenden und deren Angehöri-
gen.  

Andererseits ist der Besuch aber auch oft die 
erste vertrauensbildende Maßnahme zur pro-
fessionellen Pflege und die Chance, den Pfle-
gedienst vor Ort kennen zu lernen.  

Der beauftragte Pflegedienst hat dafür Sorge 
zu tragen, dass für einen Beratungsbesuch im 
häuslichen Bereich Pflegekräfte eingesetzt 
werden, die spezifisches Wissen zu dem 
Krankheits- und Behinderungsbild sowie des 
sich daraus ergebenden Hilfebedarfs des Pfle-
gebedürftigen mitbringen und über besondere 
Beratungskompetenz verfügen.“ 

 


